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Neue Fundsachen aus
dem Monat Dezember

Im Dezember 2020 wurden im städti-
schen Fundbüro folgende Gegenstän-
de abgegeben: 19 Schlüssel, vier Mo-
biltelefone, eine Halskette, zwei Rin-
ge, ein Ohrring, ein kabelloser Kopf-
hörer, ein Fotoapparat sowie ein Bar-
geldbetrag.

Eine aktuelle Übersicht über die bei
der Stadtverwaltung eingegangen
Fundsachen können jederzeit über
das Online Fundbüro Deutschland un-
ter www.kaiserslautern.de/fundbue-
ro eingesehen werden.

Aufgrund der Corona-Sicherheits-
maßnahmen gilt: Verlorene Gegen-
stände können von ihren Eigentümern
nach vorheriger Terminvereinbarung
beim Fundbüro im Rathaus Nord ab-
geholt werden. Finder werden hinge-
gen gebeten, Fundgegenstände vorab
dem Fundbüro zu melden oder in den
Briefkasten zu werfen. Auskünfte er-
teilt das Fundamt unter der Telefon-
nummer 0631 3652451 oder per E-
Mail an fundbuero@kaiserslau-
tern.de. |ps

Stadtbildpflege
sammelt ausgediente

Weihnachtsbäume

Die Stadtbildpflege Kaiserslautern
(SK) sammelt noch bis 22. Januar aus-
gediente Weihnachtsbäume parallel
zur Bioabfallsammlung an den Grund-
stücken ein. Ein seit fünf Jahren eta-
blierter Holservice für die Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt Kaiserslau-
tern. Im genannten Zeitraum können
die komplett abgeschmückten Weih-
nachtsbäume am Abfuhrtag der Bio-
tonne spätestens um 7 Uhr direkt ne-
ben das Gefäß gelegt werden. Ent-
sprechendes gilt auch für Grundstü-
cke ohne Biotonne: Hier müssen die
Weihnachtsbäume am Abfuhrtag dort
abgelegt werden, wo üblicherweise
die Abfallgefäße zur Leerung stehen.

Informationen zu den persönlichen
Weihnachtsbaum-Abholterminen
sind im Abfallkalender, auf
www.stadtbildpflege-kl.de und in der
Stadtbildpflege-App zu finden. Außer-
halb des Sammelzeitraums können
die Weihnachtsbäume auf den Wert-
stoffhöfen zu den dort üblichen Öff-
nungszeiten abgegeben werden.

Alle Jahre kommt es immer wieder
vor, dass auf öffentlichen Flächen im
Stadtgebiet ausgediente Weihnachts-
bäume illegal abgelegt werden. Dies
verunstaltet nicht nur das Stadtbild,
sondern verursacht durch das Ein-
sammeln hohe Kosten, die die Allge-
meinheit tragen muss und ist zudem
eine Ordnungswidrigkeit.

„Eine ordnungsgemäße Entsor-
gung der ausgedienten Weihnachts-
bäume ist gut für die Umwelt, spart
Kosten und hält unser Stadtbild sau-
ber. Dies sind überzeugende Argu-
mente, die sich jeder zu Herzen neh-
men sollte. Die Abholung am Grund-
stück ist ein bequemer Service und
sollte der illegalen Entsorgung vor-
beugen“, so Bürgermeisterin Beate
Kimmel. |ps

Städtische
Immobilien

Die Stadt Kaiserslautern vermarktet
Grundstücke und Immobilien.
Nähere Informationen:
www.kaiserslautern.de/immobilien
Dort ist auch ein Bewerbungsbogen
zum Download hinterlegt.

Erfolgreicher Start im Impfzentrum

Am Donnerstag, 7. Januar, hat im
Impfzentrum von Stadt und Landkreis
Kaiserslautern der reguläre Betrieb
begonnen. Insgesamt 96 Impflinge,
die für den ersten Tag einen Termin
über die zentrale Terminvergabestelle
des Landes bekommen haben, wur-
den an dem Tag bereits geimpft, wei-
tere 125 Personen dann am Freitag,
8. Januar. Zusätzlich fanden in diesen
Tagen im Impfzentrum Impfungen von
Rettungskräften statt, die ebenfalls
der Prioritätsstufe I angehören.

Ab dieser Woche stehen insge-
samt rund 1.000 Impfdosen zur Verfü-
gung, so dass sich die tägliche Zahl
der Impfungen auf etwa 200 erhöhen
kann. Ab Februar stehen, so der aktu-
elle Informationsstand, dann rund
2.500 Dosen pro Woche zur Verfü-
gung. Spätestens dann wird auch die
zweite der beiden Impfstraßen geöff-
net. Bis dahin wird auf Grund des limi-
tierten Impfstoffs zunächst nur eine
Impfstraße in Betrieb sein. Derzeit be-
steht das Team rund um die beiden
Impfkoordinatoren Tobias Metzger
(Landkreis) und Thomas Strottner
(Stadt) aus 18 Personen.

Sowohl Landrat Ralf Leßmeister als
auch Oberbürgermeister Klaus Wei-
chel waren beim Impfstart vor Ort und
konnten die ersten Impfpersonen be-
grüßen. „Das war ein reibungsloser
Start – und womöglich der entschei-
dende Schritt im Kampf gegen die
Pandemie!“, so OB Klaus Weichel.
„Wir sind hocherfreut, dass wir rund
drei Wochen nach Fertigstellung des
Impfzentrums endlich loslegen kön-
nen. Mein Dank gilt nochmals allen
Helferinnen und Helfern und natürlich
auch Opel und IKEA, die uns hier so
grandios unterstützt haben.“

„Die ausnahmslos positiven Rück-
meldungen der Impfpersonen und
auch die lobenden Worte der Presse-
und Medienvertreter bestätigen mir
erneut, dass unser Koordinatoren-
team in unserem interkommunalen
Impfzentrum hier auf dem Opel-
Werksgelände innerhalb kürzester
Zeit eine logistische Meisterleistung
vollbracht hat“, zeigt sich Landrat
Leßmeister rundum zufrieden. „Die
heutige ’Nadelprobe’ haben wir mit
Bravour bestanden und ich bin für die
nächsten Wochen und Monate beru-

higt und zuversichtlich, dass wir mit
diesem Team und unseren Rahmen-
bedingungen eine optimale Infra-
struktur vorhalten, um die Pandemie
mittel- und langfristig in den Griff zu
bekommen“.

Seit 7. Januar wird geimpft – aktuell eine Impfstraße in Betrieb

Die Terminvergabe der Impftermine
erfolgt über die zentrale Terminverga-
bestelle des Landes, entweder telefo-
nisch über die Telefonnummer 0800
5758100 oder über die Internetseite
www.impftermin.rlp.de.

Weitere Informationen:

Viele allgemeine Informationen rund ums The-
ma Impfen finden alle Interessierte auf:
https://corona.rlp.de/de/themen/informationen
-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/

Seniorinnen und Senioren ab 80 Jahren, die
Probleme mit der Anmeldung für einen Impfter-
min haben, können sich gerne zur Unterstüt-
zung an den Seniorenbeirat der Stadt Kaisers-
lautern wenden. Die Kontaktaufnahme kann
über Telefon: 0631 3654408 (Anrufbeantworter)
oder Email Seniorenbeirat@kaiserslautern.deer-
folgen.

Impfungen in
Seniorenheimen

Unabhängig von den Impfungen, die
im Impfzentrum durchgeführt wer-
den, sind auch mobile Impfteams un-
terwegs, um Menschen in Senioren-
heimen zu impfen – seit Dienstag
auch im Stadtgebiet von Kaiserslau-
tern. Diese Impfteams werden über
den Landesverband des Deutschen
Roten Kreuzes koordiniert. |ps

OB: Besonderheiten des lokalen
Infektionsgeschehens berücksichtigen

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 195,9
Infizierten pro 100.000 Einwohner
stand die Stadt Kaiserslautern am
Sonntag vergangener Woche kurz vor
einem bedeutenden Schwellenwert.
Bei der Konferenz der Bundeskanzle-
rin mit den Ministerpräsidenten wur-
de am 5. Januar beschlossen, dass in
Kommunen, in denen die Inzidenz
über 200 liegt, weiterführende Maß-
nahmen zur Pandemiebekämpfung
greifen sollen. Dies beinhaltet auch
eine Bewegungseinschränkung auf ei-
nen Radius von 15 Kilometern um den
Wohnort. Auch gemäß der aktuell gül-
tigen Corona-Bekämpfungsverord-
nung des Landes Rheinland-Pfalz sol-
len „Landkreise und kreisfreie Städte,
in denen die Zahl der Neuinfektionen
innerhalb von sieben Tagen bezogen
auf 100.000 Einwohner (7-Tages-Inzi-
denz) nach den Veröffentlichungen
des Robert-Koch-Instituts über einem
Wert von 200 liegt, im Einvernehmen
mit dem für die gesundheitlichen An-
gelegenheiten zuständigen Ministeri-
um über diese Verordnung hinausge-
hende zusätzliche Schutzmaßnah-
men“ abstimmen.

„Die Kommunen haben die Freiheit,
und das hat auch das RKI bestätigt,
das lokale Infektionsgeschehen auf
Grund der Umstände und der Kennt-
nisse vor Ort selbst einzuschätzen“,
erläutert Oberbürgermeister Klaus

7-Tage-Inzidenz nicht allein ausschlaggebend

Weichel. „Von dieser individuellen Be-
trachtungsweise hängt ab, ob wir wei-
terführende Maßnahmen einführen.
Der Grenzwert ist hierbei natürlich ein
Faktor, jedoch nicht allein maßgeb-
lich.“

Wie das Stadtoberhaupt erklärt, sei
das aktuelle Infektionsgeschehen da-
für ein gutes Beispiel. Dieses sei zwar
hoch, aber gut lokalisierbar. „Die hohe
Inzidenz ist im Moment vor allem grö-
ßeren Ausbrüchen in Seniorenheimen
geschuldet. Aus einer solchen Lage
heraus ergibt es keinen Sinn, der kom-
pletten Bevölkerung eine Bewegungs-
einschränkung aufzuerlegen – da
spielt es für mich auch keine Rolle, ob
die 7-Tage-Inzidenz an einem be-

stimmten Tag bei 195 oder bei 205
liegt.“ Das Gleiche gelte aber genauso
umgekehrt, so Weichel. „Wenn wir bei
der Betrachtung des lokalen Infekti-
onsgeschehens gemeinsam mit dem
Gesundheitsamt zu dem Schluss
kommen, dass eine bestimmte Maß-
nahme sinnvoll ist, dann werde ich
diese sicher nicht ablehnen, nur weil
wir einen allgemeinen Grenzwert
knapp verfehlt haben.“

„In dem Zusammenhang halte ich
auch die Diskussion um die Einbezie-
hung der amerikanischen Streitkräfte
in die Berechnung der Inzidenz für mü-
ßig“, so der Rathauschef. Dass das
RKI in seine Berechnungen die Mit-
glieder der Kaiserslautern Military
Community nicht korrekt einbezieht
und damit zu leicht höheren Inziden-
zen kommt als das örtliche Gesund-
heitsamt und das Landesgesund-
heitsministerium, sei zwar ärgerlich,
aber für die Beurteilung der Lage ver-
nachlässigbar.

„Unabhängig davon möchte ich
aber an dieser Stelle dringend noch
mal alle Bürgerinnen und Bürger bit-
ten, die Kontakte bis auf weiteres so-
weit wie irgendmöglich zu reduzieren.
Nur wenn wir uns alle an das Gebot
der Stunde halten, kann es gelingen,
die Infektionszahlen zu reduzieren
und damit weitere Einschränkungen
zu verhindern!“ |ps

„Mit großer Hoffnung ins
neue Jahr!“

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger,

ein außergewöhnliches Jahr 2020
liegt hinter uns. Viele von Ihnen wer-
den sicher sagen: „Gott sei Dank!“ Ei-
ne Einstellung, die ich durchaus nach-
vollziehen kann. Ich möchte aber den-
noch versuchen, das Positive zu se-
hen.

Trotz aller Belastungen bin ich un-
heimlich stolz, wenn ich auf die ver-
gangenen zwölf Monate zurückblicke.
Ich habe erlebt, wie schnell und effek-
tiv sowohl die Stadtverwaltung als
auch alle anderen Behörden und die
gesamte Stadtgesellschaft in den Kri-
senmodus schalten können. Und wie
schnell und effektiv dadurch auch
Entwicklungen vorangetrieben wer-
den können. Ein wunderbares Beispiel
ist das Impfzentrum. Was hier in den
letzten Wochen des alten Jahres ent-
standen ist, ist fantastisch. Stadt und
Landkreis ziehen an einem Strang, un-
bürokratisch unterstützt von Opel und
IKEA.

Das Zusammenspiel der Kräfte
funktioniert, und das sollte uns allen
Mut machen. Ich für meinen Teil gehe
daher mit großer Hoffnung ins neue
Jahr. Es werden noch einige entbeh-
rungsreiche Zeiten vor uns liegen,
aber ich bin überzeugt, dass es uns
gelingen wird, das Virus noch in die-

OB Klaus Weichel wünscht alles Gute für 2021

sem Jahr entscheidend einzudäm-
men.

Kaiserslautern war auf einem rich-
tig guten Weg, mit sehr guten Wirt-
schaftsdaten, florierenden internatio-
nalen Kontakten und einer tollen Han-
dels-, Freizeit- und Kulturlandschaft.
Ich hoffe, dass wir den schnellstmög-
lich wieder beschreiten können.

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen und Ihren Familien alles Gute
zum Neuen Jahr!

Ihr
Klaus Weichel

Postkartenaktion
richtet sich an ältere

Menschen

In der aktuellen Situation kommt es zu
einer Reduzierung der sozialen Kon-
takte. Was aus Gründen des Gesund-
heitsschutzes Sinn ergibt, kann auch
negative Folgen haben. Besonders
betroffen hiervon sind häufig ältere
und alleinstehende Menschen. Um
diese Personengruppe über die vielen
Hilfsangebote zu informieren, wurde
nun die Aktion „Wir sind für Sie da“ ins
Leben gerufen. In den letzten Tagen
sollten alle Bürgerinnen und Bürger
der Stadt, die 75 Jahre und älter sind,
bereits eine Postkarte erhalten ha-
ben. Mit dieser, von der Kaiserslaute-
rer Künstlerin Ute Speyerer-Gauda ge-
stalteten Karte ist ein Angebot ver-
bunden: „Sie haben ein Anliegen, su-
chen einen Ansprechpartner oder
möchten einfach mit jemandem re-
den? Wir sind für Sie da!“ „Wir“, das
sind die drei Stadtteilbüros (Bännjer-
rück, Grübentälchen und Königstra-
ße), die Beratungswohnung der Cari-
tas auf dem Fischerrück, die vier Pfle-
gestützpunkte, das Sozialmanage-
ment der Bau AG, Nils „Wohnen im
Quartier“ (Goetheviertel und Frieden-
straße), das Netzwerk Demenz und
die Gemeindeschwesterplus, die die
Aktion gemeinsam mit der Stadtver-
waltung gestartet haben. Auf der
Rückseite der Karte finden sich die
entsprechenden Telefonnummern.

„Das caritative Netzwerk in Kai-
serslautern ist gut aufgestellt und
funktioniert. Das zeigt sich nun auch
wieder in der Pandemie“, so der Bei-
geordnete Peter Kiefer. „Alle, die die
Karte bekommen haben, möchte ich
bitten: Zögern Sie nicht, von diesem
Angebot Gebrauch zu machen!“ |ps

14. Januar 2021 - Jahrgang 07
E-Mail: Pressestelle@kaiserslautern.de

Web: www.kaiserslautern.de

Eine der ersten Personen, die geimpft wurden, war Irma Köhler aus
Landstuhl FOTO: PS

FOTO: PIXABAY/FERNANDO ZHIMINAICELA

Oberbürgerrmeister Klaus Wei-
chel FOTO: PS
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Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung

Die Metallballbau- und Verglasungsarbeiten (Fenstertausch) für das Schulzentrum
Süd, Bertha-von-Suttner IGS II, KI 3.2 Nr. 11 werden öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2020/12-466
Ausführungsfrist:
Beginn: 19.07.2021
Ende: 29.10.2021

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 3654432 / vergabestelle@kaiserslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDYYKR/documents

Öffnung der Angebote: 10.02.2021, 10:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A016.
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 12.03.2021.

Nähere Informationen erhalten Sie unter
„www.kaiserslautern.de“ – Rathaus/Bürger/Politik – Ausschreibungen.

Kaiserslautern, 11.01.2021
gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter

Bekanntmachung

Offenes Verfahren

Die Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten für das Schulzentrum Süd, Neubau
Fachklassentrakt werden öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2020/09-23

Ausführungsfrist: 5 Monate

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 3654432 / vergabestelle@kaiserslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDYY9U

Öffnung der Angebote: 16.02.2021, 12:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A016.
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 16.04.2021.

Nähere Informationen erhalten Sie unter
„www.kaiserslautern.de“ – Rathaus/Bürger/Politik – Ausschreibungen.

Kaiserslautern, 11.01.2021
gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter

Bekanntmachung

Offenes Verfahren

Die Stahlbauarbeiten für das Schulzentrum Süd, Neubau Fachklassentrakt werden öf-
fentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2020/12-483

Ausführungsfrist: 5 Monate

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 3654432 / vergabestelle@kaiserslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDYYKZ

Öffnung der Angebote: 16.02.2021, 10:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A016.
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 16.04.2021.

Nähere Informationen erhalten Sie unter
„www.kaiserslautern.de“ – Rathaus/Bürger/Politik – Ausschreibungen.

Kaiserslautern, 11.01.2021
gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter

Bekanntmachung

Am Montag, 18.01.2021, 16:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses, Willy-
Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g:

ÖffentlicherTeil

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Bildung eines Arbeitskreises „Haushalt“ (Antrag der Fraktion DIE LINKE)

3. Städtebauliche Erneuerung im Bereich Kaiserslautern - Einsiedlerhof, Förderpro-
gramm Sozialer Zusammenhalt, „Abschlussbeschluss“ SST Gebiet Kaiserslautern
- Einsiedlerhof

4. Außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Ergebnishaushalt 2021
gemäß § 100 Abs. 1 GemO - Impfzentrum Kaiserslautern

5. Mitteilungen

6. Anfragen

NichtöffentlicherTeil

1. Auftragsvergabe – Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz, Erwerb eines Ein-
satzleitfahrzeuges ELW1 als Neufahrzeug mit Grundfahrzeug, Ausbau und Bela-
dung

2. Stundung von Ausbaubeiträgen

3. Mitteilungen

4. Anfragen

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Hinweis:
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen nur begrenzte Kapazitäten für die Öf-
fentlichkeit zur Verfügung.

Bekanntmachung

Am Montag, 18.01.2021, im Anschluss an die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses, Willy-Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine
nichtöffentliche Sitzung des Personalausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g:

1.-18 Personalangelegenheiten

19. Mitteilungen

20. Anfragen

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Umweltschutz
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Sachbearbeiterin bzw. einen Sachbearbeiter (m/w/d)
im Bereich Innensteuerung / Haushalt

in Vollzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet auf die Dauer der Umsetzung einer Mitarbeiterin,
voraussichtlich bis 30.09.2023. Bei Wegfall des Befristungsgrundes kann bei entspre-
chender Bewährung die Entfristung auf dieser Stelle erfolgen.

Die Bezahlung richtet nach der Entgeltgruppe 9c TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 154.20.15.112a) erhal-
ten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Finanzen, Abtei-
lung Geschäftsbuchhaltung / Abschlüsse, zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Sachbearbeiterin bzw. einen Sachbearbeiter (m/w/d) in Teilzeit.

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 19,5 Stunden und ist den dienstli-
chen Erfordernissen entsprechend flexibel zu erbringen.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 6 TVöD

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 170.20.20.197) erhalten
Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für das Referat Bauordnung
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

staatlich geprüfteTechnikerin bzw. einen staatlich geprüftenTechniker (m/w/d)
der Fachrichtung Hochbau in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe E 9a TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 200.20.63.119) erhalten
Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für das Referat

Stadtentwicklung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Technische Mitarbeiterin bzw. einen technischen Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe 11 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 195.20.D.225) erhalten
Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Jugend und Sport,
Abteilung Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit - Jugend und Programmzentrum (JUZ) - zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Diplom-Sozialarbeiterin bzw. einen Diplom-Sozialarbeiter (m/w/d)
oder
eine Diplom- Sozialpädagogin bzw. einen Diplom-Sozialpädagogen (m/w/d)
oder
eine bzw. einen Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit (m/w/d) in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe S 11 b TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 116.20.51.268a)
erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/kar-
riere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Jugend und Sport
- Bereich Sozialpädagogischer Beratungs- und Betreuungsdienst - zum nächstmöglichen
Zeitpunkt

eine Diplom-Sozialarbeiterin bzw. einen Diplom-Sozialarbeiter (m/w/d)
oder
eine Diplom- Sozialpädagogin bzw. einen Diplom-Sozialpädagogen (m/w/d)
oder
eine bzw. einen Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit (m/w/d) in Teilzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe S 12 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 189.20.51.629)
erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/kar-
riere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Bei der Stadtbildpflege Kaiserslautern – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet eine Stelle als

Straßenbauer*in (m/w/d)

zu besetzen. Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD).

Der komplette Ausschreibungstext ist im Internet unter www.stadtbildpflege-kl.de
-> „Wir über uns“ -> Stellenangebote veröffentlicht.

Rainer Grüner, Werkleiter

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Grünflächen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Diplom- Ingenieurin (FH) bzw. einen Diplom-Ingenieur (FH), alternativ Bachelor, der
Fachrichtung Landschaftsplanung / Landespflege / Landschaftsarchitektur (m/w/d)

als Leiterin bzw. Leiter (m/w/d) der Abteilung 67.2 Neubau.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 12 TVöD.

Die Stellenbesetzung erfolgt unbefristet in Vollzeit.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 173.20.67.102) erhalten
Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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AMTLICHER TEIL

Bekanntmachung

AufVeranlassung
des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz

Planfeststellungsverfahren für den Bau des Bachbahnradweges zwischen Weilerbach und
Otterbach in den Gemarkungen Weilerbach, Rodenbach, Siegelbach, Erfenbach und Otter-
bach

Bekanntmachung

über die Auslegung des Planes für die oben genannte Straßenbaumaßnahme.

Die Ortsgemeinden Weilerbach, Rodenbach und Otterbach sowie die Stadt Kaisers-
lautern haben für das o. a. Bauvorhaben die Durchführung eines Planfeststellungsver-
fahrens beantragt. Für das Bauvorhaben einschließlich der naturschutzrechtlichen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen Wei-
lerbach, Rodenbach, Siegelbach, Erfenbach und Otterbach beansprucht. Diese
Grundstücke können auch abseits der geplanten Trasse liegen.

Die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) liegen in der Zeit vom 25. Januar
2021 bis einschließlich 24. Februar 2021 bei der
• Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach, Rummelstraße 15 in 67685 Weiler-

bach, Zimmer – Nr. 219, während der Dienststunden von montags von 08:00 - 12:00
Uhr und von 13:30 - 18:00 Uhr, dienstags und donnerstags von 08:00 - 12:00 Uhr
und von 13:30 - 16:00 Uhr sowie mittwochs und freitags von 08:00 - 12:00 Uhr

• Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg, Konrad-Adenauer-Straße 19
in 67731 Otterbach, Sitzungssaal (Otterbach), während der Dienststunden von
montags bis freitags von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr, montags und dienstags von 14:00
Uhr – 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr und bei der

• Stadtverwaltung Kaiserslautern,Willy-Brandt-Platz 1 in 67657 Kaiserslautern, Zim-
mer – Nr. 1301/1314, während der Dienststunden von montags bis donnerstags
von 8:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr sowie freitags von 8:00 - 13:00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Aufgrund der durch das Corona-Virus bedingten Einschränkungen ist eine Einsichtnahme
der Planunterlagen momentan nur nach vorhergehender Terminvereinbarung möglich. Die
Termine können telefonisch unter denTelefonnummern
• VerbandsgemeindeverwaltungWeilerbach: 06374 922-271
• Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg: 06301 607-301
• Stadtverwaltung Kaiserslautern: 0631 365-1610
vereinbart werden.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die zur Einsicht ausgelegten Unterlagen sind
ab dem 25. Januar 2021 auch auf der Internetseite lbm.rlp.de des Landesbetriebes
Mobilität Rheinland-Pfalz in der Rubrik „Themen/Baurecht/Straßenrechtliche Planfest-
stellung“ sowie im UVP-Portal des Landes Rheinland-Pfalz (www.uvp-verbund.de/rp)
zugänglich gemacht.

1. Jeder kann Einwendungen gegen den Plan erheben. Vereinigungen, die aufgrund
einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe
gegen den Planfeststellungsbeschluss einzulegen, können gemäß § 73 Abs. 4Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG) eine Stellungnahme zu dem Plan abgeben.

Die Einwendungen und die Stellungnahmen sind bis 1 Monat nach Ablauf der Aus-
legungsfrist, also bis spätestens

Mittwoch, den 24. März 2021
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Planfeststellungsbehörde beim Landesbe-
trieb Mobilität Rheinland-Pfalz (Friedrich-Ebert-Ring 14-20 in 56068 Koblenz) oder
bei den Verbandsgemeindeverwaltungen Weilerbach (Rummelstraße 15 in 67685
Weilerbach) und Otterbach-Otterberg (Konrad-Adenauer-Straße 19 in 67731 Ot-
terbach) sowie bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern (Willy-Brandt-Platz 1 in
67657 Kaiserslautern) einzureichen.

Einwendungen und Stellungnahmen können auch in elektronischer Form mit E-
Mail eingereicht werden.

Maßgeblich ist der Tag des Eingangs der Einwendung bzw. der Stellungnahme,
nicht das Datum des Poststempels.

Die Einwendungen gegen dasVorhaben müssen den Namen und die Anschrift des
Einwenders enthalten, den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beein-
trächtigung erkennen lassen. Bei Eigentumsbeeinträchtigungen sind möglichst die
Flurstücksnummern und Gemarkungen der betroffenen Grundstücke zu benen-
nen.

Mit Ablauf der oben genannten Frist sind gem. § 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG i.V.m. § 21
Abs. 4 UVPG Einwendungen ausgeschlossen, sofern sie nicht auf besonderen pri-

vatrechtlichenTiteln beruhen. Stellungnahmen derVereinigungen sind nach Ablauf
dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen. Der Einwendungsausschluss beschränkt
sich nur auf dieses Verwaltungsverfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unter-
zeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden
(gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein
Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift alsVertreter der übrigen Unterzeich-
ner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt
bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereini-
gungen nach § 73 Abs. 4 S. 5 VwVfG von der Auslegung des Planes.

3. Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellung-
nahmen von Vereinigungen und die Stellungnahmen der Behörden werden gege-
benenfalls mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie
denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, in einem Termin erörtert, der dann
noch ortsüblich bekannt gemacht wird.

Die Behörden, der Träger des Vorhabens, die Vereinigungen sowie diejenigen, die
rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen
deren Vertreter, werden von diesem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr
als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden.

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist
der Planfeststellungsbehörde durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhan-
delt werden. Die schriftlich und rechtzeitig erhobenen Einwendungen behalten ihre
Gültigkeit.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und
Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung ent-
stehende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grun-
de nach zu entscheiden ist, werden in einem gesonderten Entschädigungsverfah-
ren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und an diejeni-
gen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7. Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung i.V.m. § 4 Abs. 1 des Landesgesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(LUVPG), da das Vorhaben nach den Nummern 3.1 ff. der Anlage 1 des LUVPG
uvp-pflichtig ist.

Diese Feststellung ist nicht selbständig angreifbar.

Die Nrn. 1, 2, 3 und 5 gelten für die Anhörung der Öffentlichkeit zu den Umweltaus-
wirkungen des Bauvorhabens nach § 5 Abs. 6 LStrG in Verbindung mit § 3 Abs. 1
und § 4 des LUVPG und der dortigen Anlage 1 sowie den Bestimmungen des UVPG
entsprechend. Der Plan besteht unter anderem aus folgenden, auch für die Beur-
teilung der Umweltauswirkungen maßgeblichen Planunterlagen sowie das Vorha-
ben betreffenden entscheidungserheblichen Berichten und Empfehlungen:

• Erläuterungsbericht
• Lagepläne
• Maßnahmepläne
• Maßnahmeblätter
• Fachbeitrag Naturschutz
• Bestands- und Konfliktpläne
• Faunistische Kartierung
• Artenschutzbeitrag
• UVP-Bericht
• Fachbeitrag Gewässerschutz

Es wird darauf hingewiesen,
- dass die für das Verfahren und die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorha-

bens zuständige Behörde die Planfeststellungsbehörde beim Landesbetrieb Mobi-
lität Rheinland-Pfalz ist,

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss ent-
schieden wird,

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach dem UVPG notwendigen Angaben
enthalten und

- dass innerhalb der Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen die Öffentlichkeit
auch hinsichtlich der Umweltauswirkungen des Vorhabens nach dem UVPG betei-
ligt wird.

8. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach § 22
Landesstraßengesetz (LStrG) und dieVeränderungssperre nach § 7 LStrG in Kraft.
Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein Vor-
kaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 7 Abs. 6 LStrG).

9. Im Rahmen dieses straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahrens werden u.a.
auch personenbezogene Daten im Sinne derVerordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung –
DSGVO) verarbeitet. Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Internetseite
lbm.rlp.de des Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz in der Rubrik „The-
men/Baurecht/Straßenrechtliche Planfeststellung/Allgemeine Informationen/Hin-
weise zum Datenschutz“.

Kaiserslautern, den 07.01.2021
Stadtverwaltung

gez.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Gebäudewirt-
schaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Elektrotechnikmeisterin bzw. einen Elektrotechnikmeister (m/w/d)
der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik.

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet bis 31.12.2022 in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 9b TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 196.20.65.271a) erhal-
ten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Gebäudewirt-
schaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Hochbautechnikerin bzw. einen Hochbautechniker (m/w/d) .

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet bis 31.12.2022 in Vollzeit.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 9b TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 197.20.65.272a) erhal-
ten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

NICHTAMTLICHER TEIL
Interaktive Veranstaltung mit OB,

Ministerpräsidentin und Staatssekretärin

Wie gehen die rheinland-pfälzischen
Kommunen die Digitalisierung an?
Welche Modelle und Projekte haben
sich als erfolgreich erwiesen, was
können andere Gemeinden davon ler-
nen oder übernehmen? Was bringt die
Digitalisierung den Menschen in länd-
lichen Räumen? In Rheinland-Pfalz hat
sich in den letzten Jahren und im Pan-
demiejahr 2020 viel getan in den Ver-
waltungen, der Austausch ist noch in-
tensiver geworden, Projekte sind vor-
angeschritten, neue Ideen entstan-
den. Vor diesem Hintergrund lädt die
herzlich digitale Stadt Kaiserslautern
am 19. Januar um 17.30 Uhr zur virtu-
ellen Veranstaltung „Smart RLP“ ein.
Live, interaktiv, mit großem Themen-
spektrum und einer Diskussions- und

Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen zu Smart RLP
Fragerunde.

Oberbürgermeister Klaus Weichel
diskutiert im Livestream mit Minister-
präsidentin Malu Dreyer und Staats-
sekretärin Nicole Steingaß aus dem
Innenministerium über digitale The-
men, die unsere Kommunen derzeit
bewegen und zu welchen es jede
Menge zu berichten gibt. Was ist Mini-
MOGLI und wie unterstützt es die Lau-
terer Schulen in der Pandemie? Was
tut sich im Bereich Teilautonomes
Fahren? Welche Projekte helfen den
Kommunen im Rahmen ihrer Digitali-
sierungsbemühungen? Die Veranstal-
tung richtet sich nicht nur an Verwal-
tungen und die führenden Köpfe, son-
dern setzt auf interaktive Beteiligung
aller interessierten Bürgerinnen und

Bürger. Videoclips zu smarten Projek-
ten wie Smart City, Smart Country,
zu Netzwerken und Kooperationen,
zur Verwaltungsstruktur und zu For-
schungsthemen erwartet die Zu-
schauerinnen und Zuschauer. Gestre-
amt wird über die Facebook-Seite der
herzlich digitalen Stadt https://de-
de.facebook.com/herzlichdigital/
oder den herzlich digitalen YouTube-
Kanal. Auch analoges Zusehen ist
möglich über die Offenen Kanäle wie
etwa in Kaiserslautern und Trier. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Infos zum Event mit dem Hashtag
#smartRLP finden sich auch unter www.herz-
lich-digital.de.

Einladung zur Online-Elternversammlung

Das Referat Jugend und Sport lädt ge-
meinsam mit dem Landeselternaus-
schuss Rheinland-Pfalz Eltern und
Sorgeberechtigte am Donnerstag, 21.
Januar, um 20 Uhr zu einer Online-El-
ternversammlung zur Gründung des
Stadtelternausschusses ein. Bei der
Veranstaltung wird die Wahl der zu-
künftigen Mitglieder des Stadtelter-
nausschusses durchgeführt. Sie wird
auf der Online-Plattform „Go To Mee-
ting“ stattfinden.

Anmeldungen können unter:
stea.sarah@schmalenberger.net (El-
ternvertreterin aus Kaiserslautern)
oder tatjana.kaefer@kaiserslau-
tern.de (Mitarbeiterin des Referates
Jugend und Sport Kaiserslautern) bis
Montag, 18. Januar, erfolgen.

Für Rückfragen stehen diese eben-
falls zur Verfügung. In der Anmelde-

Online-Veranstaltung zur Gründung des Stadtelternausschusses
mail sind Angaben zum Namen und
Wohnort erforderlich, um die Wahlbe-
rechtigung der Teilnehmer feststellen
zu können. Ebenso wichtig ist die An-
gabe einer Email-Adresse, an welche
dann rechtzeitig vor der Veranstal-
tung der Teilnahme-Link versendet
werden kann.

Der Stadtelternausschuss vertritt
die Interessen der Eltern gegenüber
dem örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe (Jugendamt) und entsen-
det zwei Delegierte als beratende Mit-
glieder in den Jugendhilfeausschuss.
Darüber hinaus ist er Ansprechpart-
ner und Sprachrohr für stadtweite El-
tern-Themen und Interessen sowie
Schnittstelle zwischen dem Landesel-
ternausschuss und den Elternaus-
schüssen der einzelnen Kindertages-
stätten. Die Mitglieder des Stadtelter-

nausschusses werden für die Dauer
von knapp einem Jahr gewählt. Zur
Wahl aufstellen lassen und wahlbe-
rechtigt sind Sorgeberechtigte oder
Eltern, die Kinder im betreuungsfähi-
gen Alter (0-14 Jahre) haben und de-
ren Wohnsitz in der Stadt Kaiserslau-
tern liegt.

Besteht das Interesse zur Wahl, je-
doch keine Möglichkeit, an der On-
line-Veranstaltung teilzunehmen,
kann die Kandidatur auch vorab per
Mail dem Referat mitgeteilt werden
(Hierzu bitte mit kurzen Infos zur Per-
son und Beweggründen und/oder
Ideen, die im Stadtelternausschuss
verfolgt werden möchten).

Die Veranstaltung ist für Eltern eine
Chance, sich im Bereich der Kinderta-
gesbetreuung zu engagieren und die-
sen aktiv mitzugestalten. |ps
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NICHTAMTLICHER TEIL
FRAKTIONSBEITRÄGE

Besinnen auf das Wesentliche

Die AfD-Fraktion wünscht allen Le-
sern ein Jahr 2021 mit viel Zuversicht
und Gesundheit. In diesen unsicheren
Zeiten zeichnet es sich immer deutli-
cher ab, dass persönliche Werte wie
„Hoffnung“ und „Gesundheit“ auch
für das Gemeinwesen von grundsätz-
licher Bedeutung sind. Wünsche wie
„Glück“ oder „gutes Jahr“, die in den
letzten Jahrzehnten für gewöhnlich
und leichtfüßig ausgetauscht wurden,
treffen nicht den Nerv einer Pande-

Hoffnung ist in 2021 der Rettungsanker
miezeit. Viele Menschen und ganze
Gesellschaften besinnen sich auf das
Wesentliche: auf Gesundheit und auf
ein ausreichendes Einkommen. Viele
Kaiserslauterer haben coronabedingt
ihren Arbeitsplatz verloren oder ste-
hen mit Kurzarbeit vor einer ungewis-
sen Zukunft. Viele Unternehmer ste-
hen vor der Insolvenz. Manche haben
seit Monaten keinerlei Einkommen
und werden aus Berlin vertröstet. Vie-
le haben unerwartet einen nahen An-
gehörigen verloren. Ihnen ein „gutes
Jahr“ zu wünschen klingt fast wie
Hohn. Deshalb ist es wichtig, die
Hoffnung nicht zu verlieren und zu-
versichtlich zu bleiben. Wir wünschen

Kaiserslautern ein schnelles Ende von
Lockdowns und Coronaregeln, von
Abstandhalten und zuhause bleiben.
Wir wünschen Ihnen das, was vor ei-
nem Jahr niemand jemandem zu ei-
nem Jahreswechsel gewünscht hätte:
wir wünschen Ihnen ein ganz norma-
les Leben in einer ganz normalen Zeit.
Bleiben Sie im Kopf freie Menschen
und werden Sie nicht zum Einsiedler.
Die „normalen“ Zeiten werden wie-
derkommen – ganz sicher! Verlieren
Sie nicht Ihren Mut für eine Zeit nach
Covid. Denn dann werden wir Sie
brauchen, um alles Liegengelassene
nachzuholen. Passen Sie auf sich auf
und bleiben Sie gesund!

Fraktion im Stadtrat

AFD

CDU-Fraktion besucht Impfzentrum

Auf Einladung von Landrat Ralf Leß-
meister besuchte der stellvertreten-
de Vorsitzende der CDU-Stadtrats-
fraktion Manfred Schulz zusammen
mit dem Vorsitzenden der CDU-Land-
tagsfraktion Christian Baldauf, dem
Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfrak-
tion Marcus Klein sowie dessen Stell-
vertreter Norbert Herhammer das
Impfzentrum im Opel-Werk Kaisers-
lautern.

Die CDU-Vertreter zeigten sich

Schulz mahnt vom Land größere Eile an
sehr beeindruckt von der Leistung
der dort Beschäftigten, die unter gro-
ßem Zeitdruck den logistischen Auf-
wand zum Aufbau dieses Zentrums
gemeistert haben. Allen Beteiligten
sprechen wir hierfür unser herzliches
Dankeschön aus. Manfred Schulz
zeigte sich besonders auch über die
reibungslose Zusammenarbeit zwi-
schen der Stadt und dem Kreis er-
freut und hält diese für zukunftswei-
send.

Weniger erfreut zeigte sich Schulz
indessen über die vom Land verur-
sachte Verzögerung beim Impfstart:
„Die Länder sind für die Verteilung
des Impfstoffs an die Impfzentren zu-

ständig. Andere Bundesländer haben
die vom Bund erhaltenen Impfdosen
jedoch viel schneller an die Impfzent-
ren verteilt und konnten entspre-
chend früher mit den Impfungen be-
ginnen. Wie so oft ist Rheinland-Pfalz
im bundesweiten Vergleich mal wie-
der unterdurchschnittlich. An Kai-
serslautern lag es jedenfalls nicht.
Hier war man gewappnet.“ Erfreut
zeigte sich Schulz dennoch, dass die
Corona-Impfungen nun auch in Kai-
serslautern gestartet sind. Das sind
gute Nachrichten im Kampf gegen
das Virus! Denn Impfen ist Fortschritt
– und unser Weg raus aus dieser Pan-
demie!

Fraktion im Stadtrat

CDU

WEITERE MELDUNGEN

Stadtbildpflege modifiziert
abfallrelevante Satzungen

Zum 1. Januar ist die Änderungssat-
zungen der Abfall- und der Abfallge-
bührensatzung in Kraft getreten. Än-
derungen bei den Abfuhrrhythmen, ei-
ne neue Serviceleistung, geringere Er-
löse und allgemeine Preissteigerun-
gen bedingten eine Anpassung der
Satzungen durch die Stadtbildpflege
Kaiserslautern (SK). Der Stadtrat hat
diese bereits in seiner letzten Sitzung
im Dezember beschlossen. Nach Ver-
öffentlichung werden auf der Home-
page der Stadtbildpflege entspre-
chende Links zu den neuen Satzungen
der Stadt Kaiserslautern gesetzt.

Änderungen im Leerungs-
rhythmus der Biotonnen

Die wöchentliche Leerung der Bioton-
nen verkürzt sich um zwei Monate von
Juni bis Oktober. Von November bis
Mai werden die Biotonnen alle zwei
Wochen geleert. Schonung von Res-
sourcen, Klima- und Umweltschutz,
aber auch Kosteneinsparungen haben
die SK zu diesem Schritt bewogen.

Im Gegensatz zur Verwertung von
Grünabfall- und Grünschnitt ist die
Verwertung von Bioabfall energie-
und kostenintensiver, da er zusätzlich
mechanisch-biologisch behandelt
werden muss. Ziel sollte sein, Grünab-
fall und Grünschnitt nur in geringen
Mengen über die Biotonne zu entsor-

Änderungen kurz zusammengefasst
gen.

Alternativ stellt die SK im Frühjahr
und Herbst im Stadtgebiet an vier Wo-
chenenden Grünschnittcontainer auf
und ganzjährig kann Grünschnitt und
Grünabfall auf den Wertstoffhöfen ab-
gegeben werden.

Komplementiert werden die beiden
Entsorgungsmöglichkeiten durch den
neuen Grünschnitt-Abholservice am
Grundstück.

Grünschnitt und Grünabfall gelan-
gen so ohne aufwendige Vorbehand-
lung ins Biomasseheizkraftwerk und
in die Kompostierungsanlage der ZAK,
um daraus Strom, Fernwärme und
Kompost zu produzieren.

Grünschnitt-Abholservice
Neu im Dienstleistungsangebot der
SK ist ein Abholservice für Grün-
schnitt.

Zu einem vereinbarten Termin wer-
den am Grundstück gebündelte Äste
und Zweige abgeholt. Da das Service-
personal die Bündel manuell in die
Schüttung des Entsorgungsfahrzeugs
einwirft, sollten diese entsprechend
handlich gebündelt sein.

Informationen, beispielsweise zu
den Gebühren, und Terminvereinba-
rung unter Telefon: 0631 3653521,
abholservice@stadtbildpflege-kl.de
oder über die Stadtbildpflege-App.

Moderater Anstieg der
Abfallgebühren

Die letzte Gebührenanpassung erfolg-
te zum Jahresanfang 2018. Seitdem
gelang es der SK, die Abfallgebühren
stabil zu halten. Die Abfallgebühren,
die sich an der Größe des Restabfall-
gefäßes bemessen, umfassen ein
breitgefächertes Leistungsspektrum:

• Restabfallentsorgung
• Bioabfallentsorgung (nur Privat-

haushalte)
• Altpapierentsorgung
• Nutzung der Wertstoffhöfe
• Schadstoffsammlung durch das

Umweltmobil (nur Privathaushalte)
• Sperrabfallentsorgung
• Grünabfallentsorgung
• Abfuhr von Elektrogeräten/Altme-

tall/Altkleidern und Textilien
Weihnachtsbaumsammlung

Allgemeine Preissteigerungen und
der Preisverfall des Altpapiers auf
dem Weltmarkt, aus dem geringere
Erlöse bei der Altpapiervermarktung
resultieren, machen eine moderate
Gebührenerhöhung von durchschnitt-
lich drei bis vier Prozent notwendig.
Alle Gebührenpflichtige werden
schriftlich mit einem Gebührenbe-
scheid über die individuelle Gebüh-
renänderung informiert. |ps

Informationstage der BBS I Technik
entfallen

Aufgrund der Corona-Pandemie fin-
den 2021 die Informationstage leider
nicht statt. Interessierte können sich
über die Homepage rund um das Bil-
dungsangebot der Berufsbildenden
Schule I Technik in Kaiserslautern in-

Anmeldungen sind ab sofort möglich

formieren.
Anmeldungen sind ab sofort mög-

lich und können bis zum 1. März im
Sekretariat abgegeben beziehungs-
weise an dieses übersendet werden.
Aufnahmeanträge und Merkblätter

sind über das Sekretariat und auch
auf der Homepage www.bbs1-kl.de
(Service) erhältlich.

Bitte den Anmeldungen die beglau-
bigten Zeugniskopien und die gefor-
derten Nachweise beifügen. |ps

Zentrale Ausländerbehörde nimmt
ihren Dienst auf

Die Zentrale Ausländerbehörde für
Fachkräfteeinwanderung Rheinland-
Pfalz hat in Kaiserslautern ihre Tätig-
keit aufgenommen. Die Stadtverwal-
tung Kaiserslautern ist seit dem 1. Ja-
nuar 2021 landesweit für die Durch-
führung des sogenannten beschleu-
nigten Fachkräfteverfahrens zustän-
dig. Mit dem Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz wurde erstmals für Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber die
Möglichkeit geschaffen, für ihre zu-
künftigen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer die Einreisevoraussetzun-
gen bereits im Inland prüfen zu lassen,
um die lange Dauer der Visa-Verfah-
ren spürbar zu verkürzen.

„Ich bin Oberbürgermeister Klaus
Weichel dankbar, dass sich die Stadt
Kaiserslautern bereit erklärt hat, die-
se Aufgabe zu übernehmen“, erklärte
Integrationsministerin Anne Spiegel.
„In Rheinland-Pfalz werden Fachkräf-
te dringend benötigt. Schnelle Einrei-
severfahren sind ein wichtiger Bei-
trag, um die Wettbewerbsfähigkeit
der einheimischen Wirtschaft zu si-
chern. Gemeinsam mit der Stadt Kai-

Fachkräfteeinwanderung wird seit 1. Januar in Kaiserslautern koordiniert
serslautern sind wir auf dem richtigen
Weg.“

Auf Vorschlag von Integrationsmi-
nisterin Anne Spiegel hatte das Kabi-
nett die Einrichtung einer Zentralen
Ausländerbehörde beschlossen. Zu
ihren Aufgaben gehören eine umfas-
sende Beratung der Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber, die Klärung aufent-
haltsrechtlicher Fragestellungen, die
Einleitung erforderlicher Verfahren
zur Feststellung der Gleichwertigkeit
ausländischer Berufsqualifikation so-
wie die Beteiligung der Bundesagen-
tur für Arbeit. Der Vorteil liegt nicht
nur in der Bündelung von Kompeten-
zen, sondern vor allem in den kurzen
Bearbeitungsfristen für die beteiligten
Stellen, die vom Gesetzgeber vorge-
sehen sind.

„Für das Vertrauen, das der Stadt
Kaiserslautern mit der Übertragung
der Aufgaben der Zentralen Auslän-
derbehörde zu Teil wurde, möchte ich
mich herzlich bedanken. Die perso-
nellen und organisatorischen Vorbe-
reitungen wurden getroffen, um so-
fort zum Jahresbeginn tätig werden zu

können. Wir sehen uns gut gerüstet.
Erste Anträge sind bereits eingegan-
gen“, so Oberbürgermeister Klaus
Weichel.

Die personellen und organisatori-
schen Vorbereitungen sind getroffen,
um sofort tätig zu werden. Die Arbeit
der Zentralen Ausländerbehörde baut
auf den bestehenden Strukturen auf.
Auch wird weiterhin eine enge Zusam-
menarbeit mit den Welcome-Centern
der Industrie- und Handelskammern,
den Handwerkskammern, der Bun-
desagentur für Arbeit sowie den für
die Berufsanerkennung und Berufs-
anerkennungsberatung zuständigen
Stellen erfolgen.

„Auch wenn in Folge der Covid-Pan-
demie die Einreise von Fachkräften
gegenwärtig noch recht verhalten ist,
ist es gleichwohl wichtig, moderne
und zukunftsweisende Strukturen zu
schaffen und die Digitalisierung die-
ses Verfahrens weiter voranzutrei-
ben“, erklärte Integrationsministerin
Anne Spiegel. „Bei der Stadt Kaisers-
lautern ist diese Aufgabe hervorra-
gend aufgehoben.“ |ps

ENDE AMTSBLATT STADT KAISERSLAUTERN

Abfallratgeber der Stadtbildpflege Kaiserslautern
Auch 2021 hat die Stadtbildpflege
Kaiserslautern eine englische Abfall-
broschüre veröffentlicht. Im „Garbage
Guide for the City of Kaiserslautern“
erhalten englischsprechende Mitbür-
gerinnen und Mitbürger auf insge-
samt 32 Seiten Infos über Vermei-
dung, Wiederverwendung, Verwer-
tung und Beseitigung von Abfällen. In

der praktischen DINA5-Broschüre
sind beispielsweise die Anschriften
und Öffnungszeiten der städtischen
Wertstoffhöfe, die Standorte und Ter-
mine der Schadstoffsammlung sowie
Details rund um den Abholservice für
Sperrmüll, Elektrogroßgeräte und Alt-
metall angegeben. Außerdem bietet
die Broschüre eine Übersicht zur rich-

tigen Abfalltrennung. Der „Garbage
Guide for the City of Kaiserslautern“
liegt bei den städtischen Wertstoffhö-
fen, im Rathaus und bei den Stadtwer-
ken Kaiserslautern zur Mitnahme aus.
Der Abfallratgeber kann auch auf der
Homepage der Stadtbildpflege
www.stadtbildpflege-kl.de herunter-
geladen werden. |ps

Bertha von Suttner IGS Kaiserslautern

Anmeldedaten für die 5. Klassen,
Schuljahr 2021/22

Samstag, 30. Januar, von 9 bis 13 Uhr
Montag, 1. Februar, von 8 bis 12 Uhr
Dienstag, 2. Februar, von 8 bis 12 Uhr
und 14 bis 18 Uhr
Mittwoch, 3. Februar, von 8 bis 12 Uhr.

Eine Anmeldung für den Jahrgang 5

Anmeldedaten für das Schuljahr 2021/22
ist nur nach vorheriger Terminvergabe
möglich. Informationen dazu und zu
den benötigten Unterlagen gibt es auf
der Schulhomepage.

Anmeldedaten für die 11. Klassen,
Schuljahr 2021/22

Montag, 8. Februar, von 8 bis 12 Uhr
und 13.30 bis 15 Uhr

Dienstag, 9. Februar, von 8 bis 12 Uhr
und 13.30 bis 15 Uhr
Mittwoch, 10. Februar, von 8 bis 12
Uhr
Donnerstag, 11. Februar, von 8 bis 12
Uhr und 13.30 bis 15 Uhr. |ps

Weitere Informationen:

www.von-suttner-igs.de

 
 

    
  
 
 

 
 
   Kaiserbergring 29, 67657 Kaiserslautern 
   Tel: 0631/3727-0, Fax: 0631/3727-190, email: info@bbs1-kl.de  

 

Aufgrund der Corona-Pandemie finden 2021 unsere Informationstage leider nicht statt.   

Wir bitten Sie sich über das Bildungsangebot der Berufsbildenden Schule I Technik in 
Kaiserslautern über unsere Homepage zu informieren. Anmeldungen sind ab sofort möglich. 

 
Schulform Bildungsziel Ansprechpartner Link Homepage
 
Dreijähriges Berufliches Gymnasium 
Technik (TG) 

 
Allgemeine Hochschulreife 

mailto:rieser@bbs1-kl.de 
 

0631-3727134 

https://bbs1-
kl.de/schulformen/techni
sches-gymnasium/ 
 

 
Zweijährige  
Fachschule für Holztechnik 
 

 
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in 

mailto:welker@bbs1-kl.de 
 

0631-37271137 

https://bbs1-
kl.de/schulformen/fachsc
hule-fuer-holztechnik/ 
 

 
Zweijährige  
Fachschule für Lebensmitteltechnik  

 
Staatlich geprüfte(r) Techniker/in 
 
 

mailto:theis@bbs1-kl.de 
 

0631-3727153 

https://bbs1-
kl.de/schulformen/fachsc
hule-fuer-
lebensmitteltechnik/ 
 

 
Höhere Berufsfachschule für  
Informationstechnik (2 Jahre) 
 
Höhere Berufsfachschule für   
Mechatronik (2 Jahre) 
 

 
Staatlich geprüfte(r) Assistent(in), 
 
Fachhochschulreife 

 

mailto:fendler@bbs1-kl.de
 

0631-3727203 

https://bbs1-
kl.de/schulformen/hoehe
re-berufsfachschule-
informationstechnik/ 
 
https://bbs1-
kl.de/schulformen/hoehe
re-berufsfachschule-
fuer-mechatronik/ 
 

 
Einjährige Berufsfachschule I  
Technik 
Ernährung 
 

 
Berufliche Grundbildung, bei 
guten Leistungen Qualifizierung 
für die Berufsfachschule II 
möglich 

mailto:monzel@bbs1-kl.de
 

0631-3727163 

https://bbs1-
kl.de/schulformen/berufs
fachschule/ 
 

 
Einjährige Berufsfachschule II Technik 

 
Qualifizierter Sekundarabschluss 
I (nach Besuch der BF II) 
 

mailto:schmitt@bbs1-kl.de
 

0631-3727134 

https://bbs1-
kl.de/schulformen/berufs
fachschule-2/ 
 

 
Einjährige Berufsoberschule I Technik 

 
Fachhochschulreife mailto:schmitt@bbs1-kl.de

 
0631-3727134 

https://bbs1-
kl.de/schulformen/berufs
oberschule1/ 
 

Einjährige Berufsoberschule II Technik Fachgebundene oder Allgemeine 
Hochschulreife mailto:schmitt@bbs1-kl.de

 
0631-3727134 

https://bbs1-
kl.de/schulformen/berufs
oberschule2/ 
 

Zweijährige Duale Berufsoberschule 
(Teilzeit) 

 
Fachhochschulreife mailto:schmitt@bbs1-kl.de

 
0631-3727134 

https://bbs1-
kl.de/schulformen/duale-
berufsoberschule/ 
 

 
Sie können die Anmeldungen bis zum 01.03.2021 bei uns im Sekretariat abgeben bzw. uns übersenden.  
Aufnahmeanträge und Merkblätter sind über das Sekretariat und auch auf unserer Homepage www.bbs1-kl.de (Service) 
erhältlich.  
Bitte fügen Sie den Anmeldungen die beglaubigten Zeugniskopien und die geforderten Nachweise bei. 
 
 
Kaiserslautern, 10.11.2020    gez. Frank Simbgen, OStD Schulleiter 
 

 
 

BERUFSBILDENDE 

SCHULE  I  TECHNIK 
KAISERSLAUTERN 

Informationstage der 
BBS I Technik  
 

finden wegen Corona 
leider nicht statt. 


